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Anfrage Dietrich 

betreffend Personal- und Platzmangel im hochschwelligen Förderbereich 

Antwort der Regierung 

 

Die folgenden Ausführungen betreffen Schülerinnen und Schüler (SuS) mit besonde-

rem Förderbedarf im Bereich Behinderungen. Die Fragen bezüglich Plätze für SuS 

mit Verhaltensauffälligkeiten im engeren Sinne werden in der Antwort auf die Anfrage 

Claus betreffend fehlende Schulplätze für Kinder mit besonderen Bedürfnissen - 

Wenn die Integration an ihre Grenzen stösst! behandelt. 

 

Zu Frage 1: Als Grundlage für die Angebotsplanung im hochschwelligen Bereich er-

folgt gemäss Art. 49 Abs. 2 des Gesetzes für die Volksschulen des Kantons Grau-

bünden (Schulgesetz; BR 421.000) periodisch eine Bedarfsanalyse. Die Institutionen 

der Sonderschulung schätzen in einer Erhebung ein, über wie viele freie und belegte 

Plätze sie jeweils für die nächsten drei Schuljahre verfügen werden. Zudem wird der 

Bedarf durch die zuständigen Fachstellen des Amts für Volksschule und Sport (AVS) 

eingeschätzt. Die Bedarfserhebungen fanden zuletzt in den Jahren 2017, 2020 und 

2022 statt. Die letzte Erhebung wurde um ein halbes Jahr vorgezogen, um bei Bedarf 

auf das Schuljahr 2023/24 reagieren zu können. Das AVS verfügt über Zahlen, wel-

che die Entwicklung in der Integrativen und Separativen Sonderschulung sowie der 

dazugehörenden Betreuung rückblickend aufzeigen. 

 

Zu Frage 2 und 3: Aufgrund der erwähnten Bedarfsanalysen und angesichts der Auf-

forderung der Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rats zur Kosteneindäm-

mung im Bereich der hochschwelligen sonderpädagogischen Massnahmen wurde 

ein Ausbau der Platzzahl bisher als nicht angezeigt beurteilt. Die Ende 2022 durch-

geführte Erhebung des Bedarfs an Plätzen in der Separativen Sonderschulung für 

das Schuljahr 2023/24 zeigte einen stärker als erwartet gestiegenen Bedarf. Als kurz-

fristige Massnahme ist (Stand Januar 2023) vorgesehen, in den Institutionen der 

Sonderschulung für SuS mit einer Behinderung per Schuljahr 2023/24 temporär zu-

sätzliche Plätze zu schaffen. Mittel- und langfristig sind im Spannungsfeld zwischen 
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der Kostenentwicklung und dem gestiegenen Bedarf verschiedene Massnahmen ge-

plant. Das AVS wurde beauftragt, die Kostenentwicklung zu analysieren und Vor-

schläge für Massnahmen zur Kostensenkung zu erarbeiten. Parallel dazu erfolgt die 

Bedarfsanalyse für die Angebotsplanung im Bereich der hochschwelligen sonderpä-

dagogischen Massnahmen 2024–2026, welche im Laufe dieses Jahres von der Re-

gierung beschlossen wird. Der Personalmangel in der Schulischen Heilpädagogik ist 

in vielen Kantonen ein seit längerem bestehendes Phänomen und hat vielfältige Ur-

sachen (z. B. gestiegener Bedarf, Teilzeitanstellungen). Gemäss Praxis können bei 

Bedarf Lehrbewilligungen für geeignete Lehrpersonen ohne Abschluss in Schulischer 

Heilpädagogik erteilt werden, um die Aufrechterhaltung des Unterrichts zu gewähr-

leisten. Für das Schuljahr 2022/23 wurde zudem eine Ausnahmeregelung betreffend 

den Einsatz von Schulassistenzen in der Integrativen Sonderschulung geschaffen. 

Diese musste bis anhin nur in einzelnen Fällen angewandt werden. Um den Bedarf 

an Heilpädagoginnen und Heilpädagogen mittel- und langfristig möglichst zu decken, 

hat die Regierung ein auf sechs Jahre ausgelegtes Aus- und Weiterbildungsmodell 

mit Start im Schuljahr 2022/23 in Kooperation zwischen der Pädagogischen Hoch-

schule Graubünden und der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik bewilligt.  

 

Zu Frage 4: In der Regel ist eine Sonderschulung auf Beginn eines neuen Schuljahrs 

zu planen. Die Regierung geht davon aus, dass für die Zeit bis dahin eine Förderung 

der Schulträgerschaft im Rahmen der vorhandenen niederschwelligen sonderpäda-

gogischen Ressourcen in der Regel vertretbar ist. Für eine Abgeltung von Massnah-

men der Regelschule über die gemäss Schulgesetz vorgesehenen Beiträge hinaus 

besteht keine gesetzliche Grundlage. Kommt eine Integrative Sonderschulung in-

frage und können die dafür notwendigen personellen Ressourcen von der zuständi-

gen Institution der Sonderschulung nicht zur Verfügung gestellt werden (jedoch von 

der Regelschule) so kann eine Sonderschulung und damit eine Finanzierung durch 

den Kanton dadurch sichergestellt werden, dass das betreffende Personal eine Teil-

zeitanstellung bei der Sonderschulinstitution annimmt. 
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